
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1986/12/15 Bkd102/86
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.12.1986

Norm

DSt 1872 §40 Abs1

DSt 1872 §48 Abs1

Rechtssatz

Im Fall eines in Abwesenheit des Beschuldigten gefällten Erkenntnisses beginnt die Berufungsfrist erst ab Zustellung

des Erkenntnisses an ihn selbst zu laufen.

Entscheidungstexte

Bkd 102/86

Entscheidungstext OGH 15.12.1986 Bkd 102/86

Veröff: AnwBl 1987,657
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